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Neuordnung

(1) Die Neuordnung des Zusammenlegungsgebiets ist die Festlegung der gemeinsamen MaBnahmen und Anlagen, der
neuen Flureinteilung sowie der dieser entsprechenden Eigentums- oder sonstigen Rechtsverhaltnisse. Die
Agrarbehoérde hat bei der Neuordnung des Zusammenlegungsgebiets eine Gesamtlésung in rechtlicher,
wirtschaftlicher und o6kologischer Hinsicht anzustreben und dabei auf eine den Raumordnungszielen und -
grundsatzen (8 2 06. Raumordnungsgesetz 1994) entsprechende, geordnete Entwicklung des landlichen Lebens-,
Wirtschafts- und Naturraums sowie auf eine geordnete Entwicklung der Betriebe Bedacht zu nehmen. Sie hat dabei die
Bestimmungen des 8 1zu beachten, die Interessen der Parteien und der Allgemeinheit gegenseitig abzuwagen und
zeitgemalle betriebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche und 6kologische Erkenntnisse zu bertcksichtigen. Bei der
Neuordnung sind ©kologische MaBnahmen wie vor allem die Erhaltung, Neustrukturierung und Neuschaffung von
Okoverbundsystemen anzustreben.

(Anm: LGBI. Nr. 85/1997, 86/2001)

(2) Wenn es fur die Durchfuhrung des Zusammenlegungsverfahrens erforderlich ist, hat die Agrarbehérde auch
Angelegenheiten, die in anderen Vorschriften der Bodenreform geregelt sind, in das Zusammenlegungsverfahren von
Amts wegen einzubeziehen und nach MaRgabe der hiefir bestehenden besonderen materiellrechtlichen
Bestimmungen die erforderlichen MaBnahmen in einem besonderen Bescheid oder im Zusammenlegungsplan zu

verfligen. Ein gesonderter Bescheid Uber die Einbeziehung in das Zusammenlegungsverfahren ist nicht erforderlich.

(3) Grundsticke, die keine land- oder forstwirtschaftlichen Grundsticke sind, und Hofstellen dirfen nur mit
Zustimmung ihrer Eigentimer der Zusammenlegung unterzogen werden; Hofstellen dirfen nur mit Zustimmung ihrer
Eigentimer verlegt werden. Dienen Grundsticke Bergbauzwecken oder wirden bestehende Bergbauberechtigungen
(Nutzungsrechte) berihrt werden, ist auch die Zustimmung des Bergbauberechtigten (Nutzungsberechtigten)

erforderlich.

(4) Grundsticke nach Abs. 3 kénnen jedoch ohne Zustimmung der Eigentimer im notwendigen Ausmal3 fur
Grenzanderungen und fur gemeinsame Anlagen (8 16 Abs. 1) in Anspruch genommen werden, sofern 6ffentliche
Interessen, insbesondere solche der Landesverteidigung, des offentlichen Verkehrs, des Bergbaues und der

Energieversorgung nicht entgegenstehen.

In Kraft seit 01.09.2001 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/ooe_flg_1979/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_flg_1979/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_flg_1979/paragraf/1
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=85/1997&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=86/2001&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_flg_1979/paragraf/16
file:///

	§ 15 Oö. FLG 1979
	Oö. FLG 1979 - Oö. Flurverfassungs-Landesgesetz 1979


